
PROJEKT:GRADUIERUNGSORDNUNG 

Anträge des NJV-Prüfungswesen zur DJB-

Mitgliederversammlung 2025 
Das Projekt:Graduierungsordnung wurde am 23. April 2025 durch das Kompetenzteam Prüfungswesen 

ini�alisiert (sh. Protokoll vom 23.4.2025) und hat dort den Projektau&rag konkre�siert.

Das Gremium bestand letztendlich aus 12 Mitgliedern:

• Sebas�an Merz (Projektleitung)

• Dennis Mennenga-Burkhardt (NJV Prüfungsreferent)

• Nils Bentgerodt (NJV Ausbildungsleiter)

• Marcus Thom (NJV Lehrreferent)

• Ju4a Milzer (NJV Katareferen�n)

• Jens Wendtland (NJV Breitensportreferent)

• Marco Tschöpe (Bezirksprüfungsreferent Weser-Ems)

• Torsten La4ermann (Bezirksprüfungsreferent Lüneburg/Stade)

• Stefan Franke (Bezirksprüfungsreferent Hannover)

• Ma4hias Fieber (Kompetenzteam Prüfungswesen)

• Ma4hias Boss

• Youssef Diouri

und tagte an 5 Terminen vom 5. Mai bis 13. Juli 2025:

Die Protokolle der Mee�ngs sind auf der NJV-Homepage verö<entlicht unter:

• Protokoll vom 5. Projekt-Mee�ng per Zoom am 13.07.2025  

• Protokoll vom 4. Projekt-Mee�ng per Zoom am 15.06.2025  

• Protokoll vom 3. Projekt-Mee�ng per Zoom am 01.06.2025  

• Protokoll vom 2. Projekt-Mee�ng per Zoom am 26.05.2025  

• Protokoll vom Projekt-Kicko<-Mee�ng per Zoom am 05.05.2025  

Ein Ergebnis dieser Arbeit ist ein Antragspaket für die Mitgliederversammlung des DJB am 18. Oktober 2025.

Hiermit bi4e ich im Namen des Projekt:Graduierungsordnung um die Einreichung der folgenden Anträge an 

den DJB.

Mit sportlichen Grüßen

Dennis Mennenga-Burkhardt, NJV Prüfungsreferent
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https://www.njv.de/fileadmin/Dokumente/0_NJV/Pruefungswesen/Projekte/Graduierungsordnung/20250505___NJV___Projekt-Graduierungsordnung___Protokoll.pdf
https://www.njv.de/fileadmin/Dokumente/0_NJV/Pruefungswesen/Projekte/Graduierungsordnung/20250526___NJV___Projekt-Graduierungsordnung___Protokoll.pdf
https://www.njv.de/fileadmin/Dokumente/0_NJV/Pruefungswesen/Projekte/Graduierungsordnung/20250601___NJV___Projekt-Graduierungsordnung___Protokoll.pdf
https://www.njv.de/fileadmin/Dokumente/0_NJV/Pruefungswesen/Projekte/Graduierungsordnung/20250615___NJV___Projekt-Graduierungsordnung___Protokoll.pdf
https://www.njv.de/fileadmin/Dokumente/0_NJV/Pruefungswesen/Projekte/Graduierungsordnung/20250713___NJV___Projekt-Graduierungsordnung___Protokoll.pdf
https://www.njv.de/fileadmin/Dokumente/0_NJV/Pruefungswesen/20250423___Protokoll___Arbeitstreffen_Kompetenzteam_Graduierungswesen_NJV_am_23.04.2025.pdf


Antrag 1 zur DJB-Graduierungsordnung:

3.2.2 Mindestalter und Vorbereitungszeiten im Dan-Bereich

Der NJV beantragt hiermit die Abscha<ung jeglicher Mindestzeiten bei Dangraduierungen durch Prüfung. 

aktuell:
Mindestzeiten:

neu:
Mindestzeiten:

zum 1. Dan: 1 Jahr zum 1. Dan: -

zum 2. Dan: 1 Jahr zum 2. Dan: -

zum 3. Dan: 1 Jahr zum 3. Dan: -

zum 4. Dan: 3 Jahre zum 4. Dan: -

zum 5. Dan: 3 Jahre zum 5. Dan: -

zum 6. Dan: 5 Jahre zum 6. Dan: -

Begründung:

• Eine Dangraduierung mi4els „geeigneter Feststellung der geforderten Kompetenzen“ (z.B. 

„Prüfung“) bedarf keinerlei zeitlicher Einschränkungen. Das Können spricht für sich. 

• Mindest(warte-)zeiten und sollte nicht als Qualitätsmerkmal inhaltlicher Natur missverstanden 

verstanden werden. Wer die inhaltlichen/fachlichen Anforderungen Graduierung erfüllt, sollte 

unmi4elbar graduiert werden.

• Das Bestehen oder Nichtbestehen in einer Prüfung hängt einzig von der tatsächlichen 

Leistungsfähigkeit ab, nicht von der Anzahl vergangener Monate oder Jahre. 

• Bei Dangraduierungen mi4els „Verleihung“ erscheinen die Mindestzeiten bedingt durchdacht. 

Innerhalb eines Jahres kann kaum jemand „Wirksamkeit“ abseits einer technischen Überprüfung 

sichtbar werden lassen. Ob es dazu eine Regelung braucht, ist ungewiss.

dafür enthalten dagegen
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Antrag 2 zur DJB-Graduierungsordnung:

6.1 Verbandsfremde Graduierungen

Der NJV beantragt hiermit die Änderung des Wortlautes in der aktuellen Graduierungsordnung des DJB. 

Austausch des 2. Satzes in 6.1 durch „Die Anerkennung eines Dangrads ist durch den DJB möglich.“

aktuell:

Hat ein Judoka von verbandsfremder Seite einen Kyu-Grad erworben, so ist dessen Anerkennung durch den 

Landesverband möglich, wenn der Judoka zwischenzeitlich Mitglied eines dem Landesfachverband 

angeschlossenen Vereines wurde. Gleiches gilt für die Anerkennung eines Dangrads (bis einschließlich 5. Dan). 

Dabei ist sowohl ein mit den Anforderungen dieser Ordnung vergleichbares Kompetenzniveau als auch die 

Erfüllung aller formalen Voraussetzungen gemäß dieser Ordnung zu überprüfen und sicherzustellen.

Einzelheiten wie zum Beispiel die Fragen konkreter Leistungsnachweise und Gebühren regeln die 

Landesverbände.

neu:

Hat ein Judoka von verbandsfremder Seite einen Kyu-Grad erworben, so ist dessen Anerkennung durch den 

Landesverband möglich, wenn der Judoka zwischenzeitlich Mitglied eines dem Landesfachverband 

angeschlossenen Vereines wurde. Die Anerkennung eines Dangrads ist durch den DJB möglich. Dabei ist sowohl 

ein mit den Anforderungen dieser Ordnung vergleichbares Kompetenzniveau als auch die Erfüllung aller 

formalen Voraussetzungen gemäß dieser Ordnung zu überprüfen und sicherzustellen.

Einzelheiten wie zum Beispiel die Fragen konkreter Leistungsnachweise und Gebühren regeln die 

Landesverbände.

Begründung:

• Unsererseits sollte das Anerkennungsverfahren reinweg beim DJB liegen. Dort muss eine 

einheitliche Haltung zu seinen "Mitbewerbern" in Sachen Judo in Deutschland exis�eren. 

• Will man auf Annäherungskurs gehen und Graduierungen anerkennen, dann sollten die 

Rahmenbedingungen geklärt werden. 

• Was klar dePniert ist, kann auf die Landesverbandsebene hinunter delegiert werden.

Eine Entscheidungsmatrix sollte hierbei Verbindlichkeit haben.

dafür enthalten dagegen
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Antrag 3 zur DJB-Graduierungsordnung:

6.2 Anerkennung von Graduierungen ausländischer Judoka

Der NJV beantragt hiermit die Änderung des Wortlautes in der aktuellen Graduierungsordnung des DJB. 

Austausch der Formulierung „können [..] anerkannt werden." durch "sind [..] anerkannt." im 1. Satz in 6.2.

aktuell:

Graduierungen ausländischer Judoka aus einem oQziellen Verband/Verein der EJU/IJF können bis zum 

5. Dan von den Landesverbänden, ab dem 6. Dan vom DJB anerkannt werden. Dazu ist die Vorlage der 

jeweiligen ausländischen oQziellen Beurkundung obligatorisch.

neu:

Graduierungen, die von einem oQziellen Verband/Verein der EJU/IJF vergeben wurden, sind bis zum 

5. Dan von den Landesverbänden, ab dem 6. Dan vom DJB anerkannt. Dazu ist die Vorlage der 

jeweiligen ausländischen oQziellen Beurkundung obligatorisch.

Begründung:

• Wechselt die Formulierung in der DJB-Ordnung, so ist die Kuh bundesweit vom Eis und wir sichern 

die Gleichbehandlung aller Antragsteller.

• Wirksamkeit nach der Änderung:   

• Fak�sch beschleunigen sich solche Anträge in den Landesverbänden.

• Sind alle Dokumente vorhanden, dann ist die verantwortliche Stelle im Landesverband direkt in 

der Lage und gehalten die Anerkennung der Graduierung vornehmen und die weiteren 

Bedarfsträger (Graduierungsverantwortliche Stelle) informieren.

• Verwaltungsgebühren dazu (Lizenzgebühr-Anpassung für Anerkennung, Verwaltungsgebühr für 

Bearbeitung, … ) usw. sollten bundesweit einheitlich gelten.

dafür enthalten dagegen
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Antrag 4 zur DJB-Graduierungsordnung:

6.3 Graduierungen von DJB-Judoka im Ausland

Der NJV beantragt hiermit die Streichung des Absatzes 6.3 aus der aktuellen Graduierungsordnung des DJB, 

da mit der angestrebten Änderung von 6.2 der Ursprung des Graduierungszer�Pkats in den Mi4elpunkt 

rückt und nicht die Herkun& des Sportlers/der Sportlerin.

aktuell:

DJB-Judoka, die im Ausland eine Graduierung erwerben wollen oder eine dort verliehene Graduierung 

anerkannt bekommen möchten, müssen mindestens 6 Monate vorher in dem jeweiligen Land gelebt 

haben und die oQziellen DJB-Graduierungsvoraussetzungen erfüllen, um die Graduierung anerkannt 

zu bekommen.

Begründung:

• Grundidee:   „Wer sich als Bildungsträger versteht, tut gut daran, andere Bildungsträger 

anzuerkennen."

• Im Klartext:   Wir freuen uns über diejenigen Judoka, der/die sich trotz Auslandsaufenthalte, 

unerheblich wie lange diese dauern, weiterqualiPzieren und einer Graduierung stellen. 

• Graduierungen, die bei IJF angeschlossenen Vereinen und Verbänden vollzogen wurden, sollten 

anerkannt werden.

• Weiterführeden Zeitvorgaben abseits der Angaben in „3.2.2 der Graduierungsordnung des DJB“ sind 

kein Qualitätsmerkmal.

dafür enthalten dagegen
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Antrag 5 zur DJB-Graduierungsordnung:

5. Verleihung   aufgrund   besonderer Leistungen  

Der NJV beantragt hiermit die Änderung des Wortlautes in der aktuellen Graduierungsordnung des DJB. 

Redak�onelle Anpassung der Passage „November 2020“ auf „November 2023“: 

aktuell:

DJB und Landesverbände nehmen Verleihungen von Kyu- und Dangraden im Rahmen der 

Ehrenordnung des DJB vom November 2020 vor.

neu:

DJB und Landesverbände nehmen Verleihungen von Kyu- und Dangraden im Rahmen der zuletzt 

beschlossenen Ehrenordnung des DJB vor (November 2023).

Begründung:

• Die letzte Version der Ehrenordnung ist von November 2023.

Fundstelle: 

h4ps://www.judobund.de/Pleadmin/user_upload/judobund.de/Downloads/

Regeln_und_Ordnungen/Ehrenordnung_2023.pdf 

• Im Sinne der bundesweiten Gleichbehandlung sollte in der Ehrenordnung der Passus §3 

Voraussetzung für Ehrungen, unter „4. Vergabe von Dan-Graden ohne technische Prüfung“ um die 

Rahmenbedingungen für die Graduierungen 2. bis 5. Dan erweitert werden.

dafür enthalten dagegen
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https://www.judobund.de/fileadmin/user_upload/judobund.de/Downloads/Regeln_und_Ordnungen/Ehrenordnung_2023.pdf
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Antrag 6 zu Anforderungen an Dan-Grade im DJB (Stand 1.2.2024):

Anforderungen zum 1. Dan

Der NJV beantragt hiermit die Änderung des Wortlautes in der aktuellen Graduierungsordnung des DJB. 

Redak�onelle Anpassung der Anforderungen an den 1. Dan im Bereich „Wahlfach Lizenzen“: 

aktuell:

Lizenzen • eine gül�ge Trainer-C-Lizenz des DJB

neu:

Lizenzen • eine gül�ge Trainer-C-Lizenz des DJB

• gül�ge Landes-Kampfrichterlizenz (Eins�egsstufe)

Begründung:

• In einigen Landesverbänden werden Kampfrichterlizenzen bereits vor dem 1. Dan ausgestellt. 

• Die Förderung des Engagement als Kampfrichter wird im NJV bereits ab dem 3. Kyu gefördert.

• Die Klarstellung sorgt für Transparenz und reduziert Diskussionen.

dafür enthalten dagegen
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Antrag 7 zu Anforderungen an Kyu-Grade im DJB (Stand 1.2.2024):

Anforderungen zum 1. Kyu

Der NJV beantragt hiermit die Änderung des Wortlautes in der aktuellen Graduierungsordnung des DJB. 

Redak�onelle Anpassung der Anforderungen an den 1. Kyu im Bereich „Individueller Schwerpunkt“: 

aktuell:

Individueller

Schwerpunkt

(Alterna�ven)

ca. 10 technische

Ak�onen

• Wahlbereich Randori/Shiai: Vorstellung der eigenen 

individuellen KampVonzep�on (Stand und Boden)

• Wahlbereich Kata: Demonstra�on einer 

Zusammenstellung von zehn technischen Ak�onen aus 

Kata des Dan-Programms nach Wahl

• Wahlbereich Selbstverteidigung (wird noch erarbeitet)

• Wahlbereich Taiso: siehe nächste Seite

neu:

Individueller

Schwerpunkt

(Alterna�ven)

ca. 10 technische

Ak�onen

• Wahlbereich Randori/Shiai: Vorstellung der eigenen 

individuellen KampVonzep�on (Stand und Boden)

• Wahlbereich Kata: Demonstra�on einer 

Zusammenstellung von zehn technischen Ak�onen aus 

Kata des Dan-Programms nach Wahl

• Wahlbereich Selbstverteidigung: 

wird noch erarbeitet ???

• Wahlbereich Taiso: 

siehe nächste Seite 

• Wahlbereich Lizenzen: 

• gül�ge Landes-Kampfrichterlizenz (Eins�egsstufe)

• Nachweis eines Kompetenznachweise über 

Lehrbefähigung eines Landesverbandes oder des DJB 

(Beispiel „NJV“: Übungsleiter-Assistenz-Lizenz)

Begründung:

• Wir verstehen den Wahlbereich Lizenzen als RückWuss aus den Erkenntnissen im Danbereich.

• Auch als Inhaber eines Kyu-Grades können im NJV bereits jetzt Lizenzen erworben werden:

• Kampfrichter-Lizenz wird bereits ab 3. Kyu ausgestellt.

• Es wird seit gut 2 Jahrzehnten eine „Übungsleiter-Assistenz-Ausbildung“ im NJV angeboten. 

• Die Teilnehmer erlangen rudimentäre Lehrbefähigungen mit unterschiedlichen Zielkompetenzen, 

• Sie sind in der Regel zwischen 13 und 17 Jahre alt und 

• haben eine Graduierung bis zum 2. Kyu inne. 

• Im NJV unterstützt diese Ausbildung seit Jahren mit Grundsteinlegung die Trainer-C-Ausbildung.

dafür enthalten dagegen
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